
 

Abteilung Pers/6 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Legistik 
1011 Wien | Stubenring 1 | Tel.: +43 (0)1 711 00 | Fax: +43 (0)1 718 24 03 | DVR 0037257 
E-Mail: post@pers6.bmwfj.gv.at | www.bmwfj.gv.at  Seite 1 von 4 

- 

- 

 
 
 
 
Parlamentsdirektion 
Dr. Karl Renner Ring 3 
1017  Wien 
 
 
 
 Name/Durchwahl: 
 Mag. Wolfgang Kölpl /2054 
 
 Geschäftszahl: 
 BMWFJ-14.000/0029-Pers/6/2012 
 
 Ihre Zahl/Ihre Nachricht vom: 
  

Antwortschreiben bitte unter Anführung 
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse 
post@pers6.bmwfj.gv.at  richten. 

 

 

Parlamentsdirektion; Antrag 2031/A betreffend ein Bundesverfassungs-
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (Geset-
zesbeschwerde, Beibehaltung des Art. 144 B-VG) und Antrag 2032/A be-
treffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz geändert wird (Gesetzesbeschwerde, Entfall des Art. 
144 B-VG). Ressortstellungnahme  
  
 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend teilt zu den Initiativ-

anträgen gemäß Betreff Folgendes  mit: 

 

1) Die gegenständlichen Initiativanträge sehen die Einführung eines 

"Subsidiarantrages auf Normenkontrolle" vor, der es den Verfahrenspar-

teien ermöglichen soll, direkt den VfGH anzurufen, wenn sie der Ansicht 

sind, in einem Gerichtsverfahren wegen Anwendung eines verfassungswid-

rigen Gesetzes oder einer gesetzwidrigen  Verordnung verurteilt bzw. in 

ihren Rechten verletzt worden zu sein. In einer Variantenlösung wird zu-

sätzlich angeboten, die Bescheidbeschwerde gemäß Art. 144 B-VG gänz-

lich entfallen zu lassen. 

 

2) Im Hinblick auf die Normenkontrolle durch den VfGH regelt Art. 89 Abs. 2 

B-VG hinsichtlich der Gerichtsbarkeit, dass, wenn ein Gericht gegen die 
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Anwendung einer Verordnung aus dem Grund der Gesetzwidrigkeit Beden-

ken hat, beim VfGH den Antrag auf Aufhebung der Verordnung zu stellen 

hat. Hat ein Gericht zweiter Instanz oder der OGH gegen die Anwendung 

eines Gesetzes aus dem Grund der Verfassungswidrigkeit Bedenken, hat 

es den Antrag auf Aufhebung dieses Gesetzes beim VfGH zu stellen. 

Korrespondierend dazu normieren Art. 139 Abs. 1 und Art. 140 Abs. 1 B-

VG, dass der VfGH auf Antrag eines Gerichtes über die Gesetzwidrigkeit 

von Verordnungen (Art. 139 Abs. 1 B-VG) und dass der VfGH auf Antrag 

des OGH oder eines zur Entscheidung in zweiter Instanz zuständigen Ge-

richtes sowie auch des VwGH (Art.140 Abs. 1 B-VG) über die Verfas-

sungswidrigkeit von Gesetzen erkennt.  

Die Parteien eines Gerichtsverfahrens können sich nach der geltenden 

Rechtslage zwar nicht direkt an den VfGH wenden, wenn sie Bedenken 

hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit einer im gerichtlichen Verfahren an-

gewendeten generellen Norm haben, sie  können aber das Gericht anre-

gen, eine Verordnung oder ein Gesetz beim VfGH anzufechten und haben 

sich die Gerichte mit den Bedenken auseinanderzusetzen. Teilt das Gericht 

zweiter Instanz oder der OGH die Bedenken, hat es ein Normenkontroll-

verfahren beim VfGH zu veranlassen. 

 

3) Begründet wird die geplante Einrichtung dieser sogenannten "Gesetzesbe-

schwerde" damit, dass dadurch die Rechtsbereinigungsfunktion des VfGH 

gestärkt werden soll. In ersten veröffentlichten Kommentaren zu den Initi-

ativanträgen werden darüber hinaus demokratiepolitische Aspekte und 

rechtssystematische Gründe für die Einführung der umfassenden Geset-

zesbeschwerde durch den Verfassungsgerichtshof behauptet. Letztlich wird 

vereinzelt auf die geltende Rechtslage in Deutschland und die Akzeptanz 

ebendort verwiesen.  

 

4) Dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend sind jedoch 

Verfahrensdauer und Effizienz der Verfahren - sowohl der verwaltungs- als 

auch der privatrechtlichen Verfahren - aus der Sicht der zu betreuenden 

Agenden ein mindestens ebenso großes Anliegen. Unter diesem Gesichts-

punkt sind die diesbezüglichen kritischen Stimmen, die teilweise mit empi-
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rischen Daten unterlegt werden, durchaus ernst zu nehmen. So werden im 

Anlassfall mehrmonatige Verfahrensverzögerungen befürchtet, was seitens 

des BMWFJ sehr kritisch gesehen wird. Weiters ist es nicht unbegründet 

anzunehmen, dass eine gewisse Anzahl von Verfahrensparteien, die mit 

der letztinstanzlichen Entscheidung eines Gerichts unzufrieden sind, diese 

weitere Beschwerdemöglichkeit auch wahrnehmen würden, was - v.a. 

wenn es mehrere Verfahrensbeteiligte gibt - gerade auch ein Rechts-

schutznachteil sein kann. Standortpolitik und Gründe des Vertrauens in 

das hohe Niveau in die österreichischen Rechtssprechung sollten doch eher 

dafür sprechen, diese Thematik in Ruhe und unter Betrachtung aller mög-

lichen Alternativlösungen zu diskutieren.  

  

5) Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Einführung einer neuen Instanz 

in gerichtlichen Verfahren in Zukunft einschließlich der europarechtlich 

vorgesehenen Rechtsschutzinstanzen der Gang auf bis zu fünf Instanzen 

möglich wäre. Gleichzeitig werden jedoch Gesetzesinitiativen gesetzt, die 

durch die Einführung von Schiedsgerichten eine Verfahrensbeschleunigung 

bedeuten soll. Und bereits jetzt hat man sich im Verwaltungsverfahren 

auch auf weniger Instanzen geeinigt. Dies scheint dem BMWFJ wider-

sprüchlich.  

 

6) Der Mehrwert der Gesetzesbeschwerde für den Grundrechteschutz ist auch 

im Hinblick auf die Entwicklung im europäischen Schutz der Grundrechte 

fraglich. Seit Inkrafttreten der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union hat wegen des Anwendungsvorrangs des EU-Rechts jedes staatliche 

Gericht bei angenommener EU-Grundrechtswidrigkeit die zu vollziehende 

Rechtsnorm unangewendet zu lassen. Da im Anwendungsbereich der eu-

ropäischen Grundrechtecharta (die Charta gilt bei der Durchführung des 

Rechts der EU, also für einen sehr großen Bereich der Rechtsordnung) nur 

der EuGH die endgültige Klärung der unionsrechtlichen Rechtsfrage herbei-

führen kann, steht zu befürchten, dass der VfGH in diesem Fall eine zu-

sätzliche verfahrensverzögernde Zwischeninstanz würde. 
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7) Es ist zwar zuzugestehen, dass durch die geplante Bestimmung der Z 9 

und 14 (§ 139 Abs. 1b und § 140 Abs. 1b) bzw. der Z 11 und 16 bei der 

Variantenlösung eine Möglichkeit für den VfGH geboten wird, allzu aus-

sichtslose Anträge nicht behandeln zu müssen. Nach Ansicht des BMWFJ 

wäre es jedoch vorzuziehen, bei Beibehaltung der geltenden Rechtslage 

den Gerichten 1. Instanz eine Anfechtungsbefugnis in Art. 140 B-VG einzu-

räumen. Damit bliebe es bei den innerstaatlich vorgesehenen drei Instan-

zen bei Erweiterung der Kompetenz zur Rechtsbereinigung des VfGH.  

 

8) Das BMWFJ sieht daher die Initiativanträge insofern kritisch, als Verfah-

rensverlängerungen ohne verhältnismäßigen Mehrwert für den Rechtsan-

wender gesehen werden.  

 

                                                                                              

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 29.08.2012 
Für den Bundesminister: 
Mag.iur. Georg Konetzky 
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